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Veranfwortlich: Wilhelm-Gerd Franken

Liberia
1 Bevölkerung und Beschäftigung

Ca. 1,5 M ill. Einwohner (Ein Cen- 
sus wurde bisher noch nicht durch- 
gefOhrt); 13,5 Einwohner pro qkm, 
mittlere Dichte.

In Liberia herrscht eine erhebliche 
Knappheit an vorgebildeten Ar
beitskräften; das gesamte Arbeits
potential wird auf 500 000 Arbeiter 
und Angestellte geschätzt, ihre Ver
teilung auf die einzelnen V/irt- 
schaftszweige des Landes ist we
gen fehlender Unterlagen nicht an
zugeben. Die Landwirtschaft bildet 
die Existenzgrundlage für 80*/» der 
Bevölkerung.

2 Volkseinkommen
Bruttosozialprodukt 1958 = 130 
M ill. $ (gegenüber 51 Mill. $ im 
Jahre 1941). Für 1968 wird ein An
steigen auf 300 M ill. $ erwartet; 
als Einahmequellen sind steigende 
Royalties aus dem Erzbergbau und 
neben den Scbiffahrtsregistrie- 
rungsgebühren die Zölle sowie die 
bereits in den letzten Jahren lau
fend gestiegenen Einnahmen aus 
der Einkommensteuer anzusehen.

3 Wirtschaftslage
Seil dem zweiten Weltkrieg hat 
sich die liberianische Wirtschaft, 
unterstützt durch ein umfassendes 
amerikanisches Entwicklungspro
gramm, außerordentlich günstig 
entwickelt. Die Staatseinnahmen 
haben sich seit 1950 von 3,9 Mill. 
US-$ auf gegenwärtige 32 Mill. $ 
erhöht. Das Bruttosozialprodukt 
(1952 -  51 Mill. $) hat sich fast 
verdreifacht, und das Außenhan
delsvolumen erreichte 1960 wert
mäßig die Rekordhöhe von 151,8 
Mill. $.

Bergbau sowie die Land- und Plan
tagenwirtschaft bilden die beiden 
Hauptpfeiler der liberianischen 
Ökonomie. Der vornehmlich durch 
die nordamerikanische Firma Fire- 
stone seit 1926 gewonnene Kau
tschuk ist bisher das Hauptexportgut 
und die größte -Einnahmequelle 
des Landes. Andere landwirtschaft
liche Produkte wie Palmkerne, Pias- 
sava, Kaffee und Kakao haben 
daneben nur geringe Bedeutung.

Nachdeni im Jahre 1944 der heute 
noch amtierende Präsident Tub-

man die „Open Door Policy" pro
klamierte und das Auslandskapital 
zu Investitionen im Lande aufrief, 
wandte sich das ausländische In
teresse im steigenden Maße den 
gerade entdeckten Eisenerzvor
kommen des Landes zu. Heute exi
stieren bereits mehrere Erzförder
gesellschaften, an denen Liberia 
meistens beteiligt ist und die die 
Produktion z. T. schon aufgenom
men haben (s. hierüber auch Punkt 
10). Schon in wenigen Jahren dürf
ten die Konzessionseinnahmen aus 
dem Erzbergbau die an und für 
sich schon geordneten finanziellen 
Verhältnisse des Landes weiter 
festigen und u. a. auch Mittel für 
die Entwicklung des dritten W irt
schaftsfaktors, des Holzes, freistei
len. Voraussetzung hierfür und die 
weitere wirtschaftliche Expansion 
ist der weitere Ausbau der Ver
kehrswege und des Energiewesens.

Abgesehen vom Bergbau steckt die 
eigentliche industrielle Entwicklung 
Liberias noch in den Anfängen. 
Bisher werden durch die Firestone 
Co. kleinere Betriebe für die Zie
geleiherstellung, die Seifenfabri
kation, die Produktion von Fla
schen und Getränken unterhalten 
und durch andere Firmen im be
grenzten Umfange Möbel, Sauer
stoff; Azetylen sowie Brauereier
zeugnisse produziert. Die Import
abhängigkeit ist daher auf allen 
Gebieten so erheblich, daß sich für 
investitionsfreudige Unternehmen 
ein reiches Betätigungsfeld bietet.

4 AuBenhandel und Handelsbilanz
Der liberianische AuBenhandel hat 
sich in den letzten Jahren, unter
stützt von der guten weltwirtschaft
lichen Konjunktur, günstig entwik- 
kelt. Auf Grund der praktizierten 
Politik der „offenen Tür" ist der 
Handel weitgehend liberalisiert. 
Trotzdem hat Liberia traditionell 
eine aktive Handelsbilanz.

Außenhandel 1956-1960

Dieses günstige' Ergebnis ist neben 
einer laufenden Steigerung der 
Kautschukausfuhren weitgehend 
auch den stark zunehmenden Erz
exporten zuzuschreiben. Kautschuk 
und Eisenerz sind auch die einzi
gen Exportgüter von Bedeutung. 
Sie vereinigen fast 90 Vo des Ge
samtexports auf sich. Beide Zweige 
sind noch ausbaufähig, denn auf 
dem Kautschuksektor beginnen sich 
in den folgenden Jahren die An
pflanzungen der Firma B. F. Good
rich zu realisieren, und in dem an 
sich noch aussichtsreicheren Mine
ralienbereich wird sich die zusätz
liche Produktion der neuen Erz
fördergesellschaften positiv auf die 
Ausfuhrseite des Außenhandels 
auswirken. Abgesehen von diesen 
beiden Produkten spielen Diaman
ten und Palmkerne im liberiani
schen Export noch eine gewisse 
Rolle.

Ein- und Ausfuhr 
nach Warengruppen 1958—1959

(in M ill. US-S)

Warengruppe 1958 1959

E I N F U H R
Nahrungsmittel 5,6 5,6
Getränke u. Tabak 2,6 2,3
Rohstoffe ausschl. Brennst. 0,2 0,2
Brennstoffe 2,7 2,9
Oie und Fette 0 0,1
Chemil<a]ien 2,7 2,7
Industrielle Fertigerzeug. 14,3 18,7
Maschinen u. Transportm. 10,4 10,4
Sonstige Waren 0 0
Insgesamt 38,5 42,9

A U S F U H R
Kautschuk 26,1 30,7
Eisenerz 21,6 28,2
Palmkerne 1,0 2,3
Kassava 0,4 0,2
Kaffee 0,3 0,6
Kakao 0,4 0,5
Diamanten 2,3 2,1
Sonstige 1,7 2,3
Insgesamt 53,8 ■■■■66,9

(in M ill. US-$)

Jahr Einfuhr Ausfuhr Saldo

1956 26,8 44,5 +  17,7
1957 38,3 40,4 +  2,1
1958 38,5 53,8 -1- 15,3
1959 42,9 66,9 +  24,0
1960 69,2 82,6 +  13,4

Die Einfuhrseite umfaßt neben den 
industriellen Fertigwaren und Inve
stitionsgütern, deren Anteil in den 
letzten Jahren infolge zunehmen
der Investitionen stark gestiegen 
ist, auch Nahrungsmittel (insbeson
dere Reis).

Die USA bestreiten den größten 
Teil des liberianischen Außenhan
dels. Auf sie entfielen 1959 47 •/o 
der Importe und 61 V» der Exporte. 
Großbritannien lieferte 12*/» und 
die Bundesrepublik 10,5 Vo aller 
W aren, während die Niederlande
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Regionale Gliederung des 
Außenhandels
(in M ill. US-$)

Land
Importe

1958 1959

Exporte

1958 1959

Gesamthandel 38,5 42,9 53,8 ¿6,9 
davon:

USA 21,3 20,2 35,2 40,9
Großbritannien 3,2 5,1 3,0 4,9
Bundesrepublik 4,4 4,5 9,2 5,8
Niederlande 1,9 2,3 3,3 9,8

und die Bundesrepublik auf der 
Ausfuhrseite die nächsten Plätze 
einnehmen (15 bzw. 9V«].
Beim Vergleich der Angaben mit 
der Außenhandelsstatistik der Bun
desrepublik Deutschland ist zu be
achten, daß die für die liberianische 
Flagge bestellten Schiffe in den 
oben angegebenen liberianischen 
Importen nicht enthalten sind.

5 Devisenlage
Liberia ist dem nordamerikani
schen Währungsgebiet angeschlos
sen, gültiges Zahlungsmittel ist der 
US-$. Eine Devisenbewirtschaftung 
kennt Liberia nicht, bisher traten 
auch keinerlei Transferschwierig
keiten auf. Es bestehen Bestrebun
gen, die Währungsunion mit den 
USA aufzugeben, um damit die 
sich dann ergebenden Kreditauf
nahmemöglichkeiten bei interna
tionalen Organisationen (IBRD, 
IDA, IFC, IMF) wahrnehmen zu 
können.

6 Wirtsdiaftsvereinbarungen mit 
der Bundesrepublik Deutsdiland
Abkommen zwischen der Regie
rung der Bundesrepublik Deutsch
land und der Regierung der Repu
blik Liberia über wirtschaftliche 
und technische Zusammenarbeit 
vom 17.11.1959.

7 Politisdie Einstellung
Liberia, als unabhängige Republik 
im Jahre 1847 von freigelassenen 
Negersklaven gegründet, nimmt 
unter den afrikanischen Entwick
lungsländern in mehrerer Hinsicht 
eine Sonderstellung ein.

Als erster unabhängiger Staat des 
Schwarzen Erdteils genießt dieses 
Land eine lange Periode fast bei
spielloser politischer Stabilität. Seit 
1870 regiert nur eine Partei, die 
True Whig Party. Aus dieser poli
tischen Ordnung hat Liberia jedoch 
kein Kapital schlagen können. Uber 
hundert Jahre vegetierte praktisch 
die Republik dahin und blieb in 
ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 
weit hinter den abhängigen briti
schen und französischen Kolonial
gebieten zurück.

Die argwöhnische Abschirmung ge- 
,gen jeden ausländischen Einfluß 
dauerte bis Ende des zweiten W elt
krieges an. Eine Ausnahme bildet

hier allerdings die Firestone Plan
tations Company, die 1925 begann, 
in Liberia die größte Gummipflan
zung der W elt anzulegen. Sie legte 
damit den ersten Grundstein so
wohl für eine neue Phase der wirt
schaftlichen Entwicklung als auch 
für eine Politik nach dem Grund
satz der offenen Tür.

Der Wendepunkt in der wirtschaft
lichen und politischen Entwicklung 
Liberias begann aber erst mit dem 
Regierungsantritt des gegenwärti
gen Präsidenten, W illiam  V. S. 
Tubman, der ununterbrochen seit 
1943 regiert. Tubman, der in ei
nem Präsidialregime nach ameri
kanischem Vorbild und mit afrika
nischer Machtvollkommenheit fast 
unbeschränkter Herrscher ist, be
müht sich seit Jahren um eine In
tegration der verschiedenen Schich
ten und Stämme. Er versucht es auf 
der Grundlage einer evolutionären 
Entwicklung, dabei immer darauf 
bedacht, politische Ressentiments 
erst gar nicht - aufkommen zu 
lassen.

Die Paraphernalgüter der Demo
kratie werden zwar nach außen 
hin bewahrt und aufrechterhalten. 
In Wirklichkeit hat das Aufblühen 
einer ständigen parlamentarischen 
Opposition bisher noch keine echte 
Chance bekommen. Tubman aber 
mußte praktisch diesen Weg be
schreiten, wollte er nicht Gefahr 
laufen, die Früchte seines uner
müdlichen persönlichen Einsatzes 
wieder aufs Spiel zu setzen. Die 
sofortige Niederschlagung des 
kürzlich bekannt gewordenen 
Putschversuches einer kleinen kom
munistischen Gruppe ist ein gutes 
Beispiel für die konsequente Hal
tung des Präsidenten gegen jede 
Gefahr von außen. Denn es ist 
zweifellos das historische Ver
dienst Tubmans, die Vorausset
zungen für eine progressive Ent
wicklung und ruhige innenpoliti
sche Verhältnisse geschaffen zu 
haben.

8 Wirtsdiaftspolitisdie Ausriditung
Das Verdienst Präsident Tubmans 
für die wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes ist unbestritten. Sein 
wirtschaftliches Programm, das er 
bei seinem Amtsantritt im Jahre 
1943 auf den Grundsätzen der 
„open door policy" und des „free 
enterprise" aufbaute, ist er bis 
heute treu geblieben. Daher wird 
jegliche private Initiative in Libe
ria sehr begrüßt. Staatliche Betei
ligungen an industriellen Unter
nehmungen, wie sie manchmal Vor
kommen, stellen daher in den we
nigsten Fällen eine vorgefaßte 
Konzeption im Sinne einer Beein
flussung der Wirtschaft dar, son
dern sind eher ein notwendiger 
Ausweg, um die noch überall feh
lende Privatinitiative zu ersetzen.

Die liberianische Regierung sucht 
stärker als zuvor neue Industrien 
ins Land zu ziehen. Das Land ist 
noch wenig erschlossen, der Le
bensstandard der Bevölkerung re
lativ niedrig und der Mangel an 
ausgebildeten Arbeitskräften groß.

Liberia bietet viele Möglichkeiten 
einer privatwirtschaftlichen Betäti
gung. Risiko und Chance eines sol
chen Unternehmens sollten aber 
durch entsprechende und fundierte 
marktanalytische Studien abgewo
gen werden.

9 Umfang der Auslandshilfe

Die Auslandshilfe für Liberia ist in 
erster Linie n o r d a m e r i k a n i 
s c h e n  U r s p r u n g e s .

Die E x p o r t / I m p o r t - B a n k  
gewährte u. a. Kredite im Werfe 
von rd. 68 M ill. $, die für folgende 
Projekte bestimmt waren:

1959 Kraftwerksbau
Monrovia 7,3 M ill. US-$

1959 Straßenbau 20,0 M ill. US-$
1960 Ausbau der 

Stromversorgung 4,7 M ill. US-$
1960 Förderung des Erzbergbaues

von Mono 6,0 M ill. US-$
1961 Kredit für die Erzförderung

3 0 ,0 k l l .  US-$der LAMCO
Insgesamt 68,0 M ill. US-$

Die t e c h n i s c h e  H i l f e  d e r  
U S A ,  deren genaue Höhe nicht 
fixiert werden kann, beläuft sich 
auf CO, 2,5 bis 3,5 M ill. I  jährlich.

Der D e v e l o p m e n t  L o a n  
F u n d  der USA steuerte 3 Mill. $ 
für das Kraftwerksprojekt bei Mon
rovia bei sowie weitere 0,2 Mill. S 
für die Holzindustrie des Landes. 
Dieselbe amerikanische Institu
tion hat auch die 50 "/«ige Kredit
garantie für Transaktionen (bis zu 
einem Gesamtwert von 1 Mill. $) 
der Bank of Monrovia übernom
men. Diese Mittel sollen vornehm
lich der Entwicklung der Kleineisen
industrie des Landes dienen.

An der Auslandshilfe für Liberia 
beteiligte sich neben den USA auch 
I t a l i e n  durch einen Kredit in 
Höhe von 10 M ill. $ , der dem 
Lande 1958 für Investitionen im 
Straßenbau eingeräumt wurde.

Die B u n d e s r e p u b l i k  D e u tsch 
l a nd  hat 1959 durch die Kredit
anstalt für Wiederaufbau einen 
Kredit von 12,8 M ill. $ bereitge
stellt, der auf Grund neuerlicher 
Verhandlungen nunmehr für das 
Nimbaprojekt des Landes verwen
det werden soll, an dem auch 13 
deutsche Eisenkonzerne beteiligt 
sind (s. Punkt 10). Außer der Schen
kung einer Klinik (0,125 Mill. $) 
sagte die Bundesrepublik weitere 
technische Hilfe bei der Errichtung 
von technischen Instituten und bei 
dem allgemeinen industriellen 
Aufbau zu.
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10 Private Auslandsinvestitionen
Die wirtschaftlich gesehen bedeu
tendste Auslandsinvestition in Li
beria war die 1926 gegründete 
Firestone Plantations Co., die noch 
heute Ober 80“/* des liberianischen 
Kautschuks auf 'der größten zu
sammenhängenden Kautschukplan
tage der Erde erzeugt. Auf dem 
gleichen Sektor betätigen sich auch 
seit der Nachkriegszeit die eben
falls nordamerikanische Firma B.
F. Goodrich (Liberia), die deutsche 
African Fruit Company Laeisz (die 
ursprünglich Bananenkulturen plan
te), sowie die deutsch-niederlän
dische C la la la  Rubber Co.

Das Hauptbetätigungsfeld für aus
ländische Investoren ist aber nach 
dem Kriege der Elsenerzsektor ge
worden. Das als sehr hochwertig 
bezelchnete liberianische Erz wird 
unter Beteiligung folgender Gesell
schaften gefördert:

— Liberian Mining Company (LMC), 
(eine Tochtergesellschaft der 
nordamerikanischen Republick 
Steel Corp.). Ausbeutung des 
Vorkommens der Bomi-Hills seit 
1950;

— Le Tourneau of Liberia (US-ame- 
rlkanlsch): Vorkommen der Baf- 
fu-Berge;

— Llberlan-American-Swedlsh Mi
neral Company (LAMCO), 
(schwedisches, nordamerikani
sches sowie liberianisches Kapi
tal, deutsche Interessen): Aus
beutung des NImbavorkommens;

— DELIMCO =  Deutsch-Liberiani
sche Minen Companie (Deutsche 
und liberianische Kapitalbeteili
gung): Eisenerzvorkommen des 
Bonggebirges

— National Iron Ore Co., (NlOC) 
(US-amerikanisches sowie staat
liches und privates liberianisches 
Kapital): Vorkommen am Mano- 
River.

Weitere ausländische Investitionen 
finden sich Im Energiebereich (bel
gisches Kraftwerk unter Beteiligung 
staatlichen liberianischen Kapita
les), dem Ölsektor (eine US-Ge- 
sellschaft führt Versuchsbohrungen 
durch), in der Getränkeindustrie 
(Canady Dry, Soft Drinks) sowie 
Im Handel In Form der verschiede
nen ausländischen Niederlassun
gen.

Kapitalwerte Ober die Werte der 
einzelnen Investitionen beruhen auf 
Schätzungen. Ende 1958 wurden sie 
mit 143 M ill. $ beziffert, wovon 
allein 118 M ill. $ auf die USA ent
fielen. Wegen der erheblichen An
lageintensität des Eisenerzberg
baues dürften die bereits einge
flossenen und noch nach Liberia 
gelangenden ausländischen Kapi
talien einen erheblichen Umfang 
erreichen. Man schätzt, daß sich

die privaten Auslandsinvestitionen 
im Jahre 1963 auf insgesamt 300 
M ill. $ erhöhen werden. Insbeson
dere sagt man auch eine Steige
rung der nicht US-lnvestitlonen vor
aus. Die privaten Liberianischen 
Investitionen beliefen sich 1958 nur 
auf 2 Mill. Hier erwartet man 
eine Erhöhung auf 10 M ill. $ bis 
1963.
Gute Anlagemöglichkeiten bieten 
neben dem Kautschukanbau sowie 
der Eisenerzförderung Investitio
nen im Energiebereich, dem Bau
sektor (Straßen, Häfen), der Nach
richtenübermittlung, der Landwirt
schaft sowie Im Erziehungs- und 
Gesundheitswesen.
In Zusammenarbeit mit einer bri
tischen Firma Ist im August 1961 in 
Monrovia der erste Supermarkt 
von der Firma Abl-ToudI & Azar 
eröffnet worden. Ein japanisches 
Unternehmen der Fischbranche 
gründete kürzlich die „Tuna Flsh- 
Ing Company of Liberia". Dieses 
Unternehmen war vorher In Sierra 
Leone ansässig und wird jetzt von 
Monrovia aus den Thunfischtang 
betreiben und den Absatz zentral 
steuern. Das Unternehmen erwartet 
einen Umsatz von 4 M ill. $ p.a.

11 Einstellung zum privaten 
Auslandskapital
Die liberianische Regierung unter 
Präsident Tubmon ist jeglicher pri
vaten Betätigung im Lande gegen
über positiv eingeslellf, die die 
Wirischaflsförderung zum Inhalt 
hat. Es sind weder Verstaat- 
lichungs- noch Sozialisierungsten
denzen zu bemerken, es bestehen 
keinerlei Handelsschranken oder 
Devisenbeschränkungen, so daß 
der Transfer und Reiransfer von 
Kapitalien, Gewinnen und Zinsen 
gesichert ist. Darüber hinaus erfol
gen Förderungen in Gestalt von 
Zoll- und Steuererleichterungen.

12 Ausländische Beteiligungen 
an Inlandsfirmen
Die Gesetzgebung Liberias enthält 
keine alle Wirtschaftsbereiche be
treffenden Bestimmungen, die bei 
der Gründung neuer Firmen durch 
Ausländer einen bestimmten inlän
dischen Kapitalanteil zur Bedin
gung machen. Zu den Ausnahmen 
gehört das „Carrier"-Gesetz, dem 
zufolge das Transportwesen A fri
kanern Vorbehalten bleibt. Betäti
gungsverbote für nichtafrikanische 
Ausländer bestehen außerdem im 
Kaffeehandel sowie in der Diaman
tenprospektierung. Im Bergwerks
bereich pflegt sich der liberianische 
Staat In den meisten Fällen eine 
50®/»Ige Beteiligung vorzubehalten, 
und im Bausektor hat es sich als 
zweckmäßig erwiesen, liberianische 
Teilhaber In die neu zu gründen
den Gesellschaften mit aufzuneh-

13 Genehmigungspflicht bei 
Firmengründungen

Firmengründungen können In Libe
ria relativ schnell abgewickelt wer
den und werden durch die Verwal
tungsbürokratie wenig behindert. 
Nach Abschluß eines entsprechend 
formulierten Vertrages mit der 
liberianischen Regierung erfolgt 
die Registrierung von ausländi
schen Einzelfirmen und Personal
gesellschaften beim Department of 
Agriculture and Commerce; die 
Eintragung von ausländischen Ka
pitalgesellschaften erfolgt entspre
chend dem „Corporation Law" von 
1948 beim Department of State. Da
bei ist die Satzung vorzulegen und 
eine Gebühr von 500 $ zu entrich
ten. Für ausländische Unternehmen 
Im landwirtschaftlichen oder berg
baulichen Bereich sind außerdem 
Regierungslizenzen vorzuweisen.

Zu beachten ist, daß der Auslän
der in Liberia keinen Grund und 
Boden zum Eigentum erwerben 
kann, jedoch Ist eine Pachtmöglich
keit auf 21 Jahre (mit zweimaliger 
Verlängerungsmöglichkeit) gege
ben.

14 Arbeits- und Sozialgesetzgebung; 
Arbeitslöhne
Für die Arbeitsaufnahme In Liberia 
durch Arbeiter und Angestellte Ist 
eine Einreisegenehmigung des State 
Department erforderlich, die unter 
Vorlage des jeweiligen Arbeitsver
trages bei der liberianischen Bot-

■ Schaft oder dem zuständigen Gene
ralkonsulat zu beantragen ist. In 
Liberia haben sich die Arbeitneh
mer bei der „Labour Division of 
the Department of Agriculture and 
Commerce" registrieren zu lassen. 
Hier erhalten sie eine Arbeitsge
nehmigung, die seit dem 20.4.1961 
von jedem ausländischen Arbeit
nehmer verlangt wird. Bel Beschäf
tigung von Ausländern Ist u. U. die 
Gestellung von Kautionen sowie 
die Verpflichtung zur Übernahme 
der Passagekosten bei vorzeitiger 
Abreise des Arbeitnehmers erfor
derlich.

Die Vielzahl arbeitsrechtlicher Ein
zelbestimmungen enthält folgende 
Richtlinien:

Die Arbeitszeit beträgt 8 Stunden 
täglich. Im allgemeinen wird dabei 
die40-Stunden-Woche eingehalten; 
Überstunden bedingen einen Auf
schlag von 50“/». Nach mindestens 
einjähriger Beschäftigung müssen 
zwei Wochen Urlaub gewährt wer
den. Jugendliche unter 16 Jahren 
dürfen nur dann zur Arbeit heran
gezogen werden, wenn dazu die 
Genehmigung der Schule vorliegt. 
Durch Krankheit der Arbeitnehmer 
entstehende Kosten trägt der 
Arbeitgeber, ebenso wie er seine 
Arbeiter und Angestellten im Falle
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einer Teil- oder Voilinvalidität mit 
einem Betrage bis zu drei Jahres
löhnen zu entschädigen hat.

Eine Sozialversicherungspflicht ist 
in Liberia nicht eingeführt, dos 
Streikrecht sowie die absolute 
Gleichberechtigung der Rassen 
werden gewährleistet und kontrol
liert. Einheimische Arbeitskräfte 
genießen gegenüber gleichqualifi
zierten Ausländern die Priorität.

Es besteht eine Mindestlohngesetz
gebung. Die Höhe der durch
schnittlichen Einkommen beträgt 
(unter Zugrundelegung freien 
Wohnraumes, für den monatlich 
weitere 350—450 I  anzusetzen 
sind):
— für Büroangestellte 180—400$
— für Mechaniker,

Monteure 330—460 $
— für Spezialisten

(Dipl.-Ing., Chemiker) 450—640$

zusätzlich weiterer 50 $ für die W a
genunterhaltung bzw. -miete.

15 Gesellschaftssteuern
Deutsche Unternehmungen unter
liegen grundsätzlich der Besteue
rung nach dem liberianischen Steu
errecht (Titel 35 des Liberian Code). 
Die wichtigste Steuer ist die Ein
kommensteuer, und zwar die „in- 
come tax" für natürliche Personen 
und die „corporation tax" für juri
stische Personen.

Gewinne von „ Pa r t n e r s h i p s " 
unterliegen wie die Einnahmen na
türlicher Personen der folgenden 
Einkommensteuer:

G e w i n n e S t e u e r s a t z
bis 1 500 $ 2«/o
von 1 500 — 4 000 $ 2"/.

4 001 — é 000 $ 6 V.
éOOl — 8 000 $ 8*/o
8 001 — 10 000 $ 11 V.

10 001 — 20 000 $ 15»/.
20 001 — 50 000 $ 20«/.
50 001 — 75 000 $ 25»/.
75 001 — 100 000 $ 30»/.

über 100 000 $ 35»/.

o r p o r a t i o n s " haben in
folgendem Umfange Steuer abzu
führen:

bis 5 000 $ 5 "/.
von 5 000 — 10 000 $ 10 "/o

.  10 001 — 20 000 $ 15 »/o
über 20 000 $ s. .Partnerships".

Gewinne aus einer gewerblichen 
Betätigung unterliegen dieser Steu
er, wobei ein Steuerfreibetrag von 
2000 $ für jeden Gesellschafter (bei 
Partnerships) in Anrechnung kommt. 
Vom Bruttoeinkommen werden fer
ner Werbungskosten, Sonderaus
gaben, Zinsen, Spenden und ge
wisse Verluste zur Errechnung des 
steuerpflichtigen Betrages abge
zogen.

Die Besteuerung in Liberia ist rela
tiv niedrig. Hinzu kommt noch, daß 
der jeweilige Steuer-Prozentsatz 
nur auf den jeweiligen Ausgangs
betrag übersteigenden Teil des 
Einkommens angerechnet wird. 
Steuerfrei sind ferner die aus aus
ländischen Quellen anfallenden Ge
winne von solchen Aktiengesell
schaften, deren Aktienmehrheit in 
ausländischer Hand ist. Holding 
Gesellschaften genießen daher 
eine gewisse steuerliche Vorzugs
behandlung in Liberia.

Dabei werden nur liberianische 
Einkünfte zur Besteuerung herange
zogen, Auslandsgewinne liberiani
scher Firmen sowie Einkünfte aus 
der Schiffahrt unter der Flagge 
Liberias sind steuerfrei.

Die Umsatzsteuer beträgt IVa'/o, 
eine Kapital- und Dividendensteuer 
wird nicht erhoben.

Die Grundsteuer beträgt in den 
Städten 2 |  jährlich plus 0,5 V« 
des wirklichen Grundstückswerts; 
auf dem Lande 6 cents je qcre plus 
0,5 V» des Wertes von Gebäuden. 
Eine Befreiung von dieser Steuer 
ist jedoch möglich.

16 Doppelbesteuerungsabkommen 
mit der Bundesrepublik
Ein Doppelbesteuerungsabkommen 
zwischen der Republik Liberia und 
der Bundesrepublik Deutschland 
besteht nicht.

17 Steuerbefreiungsmöglichkeiten
Die Konzessions- und Investitions
verträge mit ausländischen Unter
nehmungen sehen meistens die Ge
währung steuerlicher Erleichterun
gen für eine bestimmte Anzahl von 
Jahren vor. Gesetzliche Vorschrif
ten, die dieses Gebiet allgemein 
regeln, liegen jedoch nicht vor. 
Konzessionen werden daher von 
Fall zu Fall auszuhandeln sein.

18 Zollkonzessionen
Auf Antrag können mit präsidialer 
Zustimmung bestimmte, sonst zoll
pflichtige Güter von den Zollabga
ben befreit werden, soweit es sich 
dabei um Einfuhren handelt, die 
mit Entwicklungsprojekten Liberias 
Zusammenhängen. Der Erlaß er
streckt sich nicht auf die fünfpro- 
zentige „Highway Fund Levy".

19 Abschreibungsmöglichkeiten
Die Abschreibungssätze betragen 
durchschnittlich 1,5*/» auf Gebäude, 
20—30”/» auf Maschinen und ma
schinelle Anlagen sowie 33Vs—50 “/» 
auf Kraftfahrzeuge.

20 Transferbestimmungen
Liberia kennt keine Devisenbewirt
schaftung; Transaktionen von Ka
pitalien, Gewinnen und Zinsen 
wie auch der Royalties unterliegen 
keinerlei Beschränkungen.

21 Schutz gegen Verstaatlichung

Verstaatlichungen im Interesse des 
Gemeinwohles sind gem. Sektion 13 
Art. 1 der Verfassung möglich und 
sind dann gegen eine angemessene 
Entschädigung vorzunehmen.

Es handelt sich hierbei aber um 
einen in fast jeder Verfassung ent
haltenen Passus, der bisher mit 
ausländischen Investitionen nicht in 
Zusammenhang gebracht worden 
ist. Die Regierung Liberias ist auch 
bereit, mit den einzelnen Staaten 
Investitionsschutzabkommen abzu
schließen. Eine erste Vereinbarung 
dieser Art wurde am 15. 9.1,960 mit 
den USA getroffen.

22 Sonstige Schutzmaßnahmen
Da die Industrialisierung in Liberia 
noch völlig in den Anfängen steckt, 
ist eine Aussage über bereits ge
troffene protektionistische Maß
nahmen noch verfrüht. Die Regie
rung hat aber geäußert, daß sie 
einer heimischen Industrie den vol
len Zollschutz angedeihen lassen 
w ill.

23 Mitgliedschaft in internationalen 
Organisationen
UNO und Unterorganisafionen, 
Bandungkonferenz, Dollarraum. 
Liberia ist dem GATT, der W elt
bank, dem IMF und der IFC n i c h t  
angeschlossen.

24 Förderungs- und Auskunftsstellen
The Ministry of Agriculture and
Commerce
M o n r o v i a

Botschaft von Liberia 
B o n n
Poppelsdorfer Allee 43

Embassy of the Federal Republic 
of Germony
Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland— Wirtschaftsabteilung 
Sinkor, Montserrado Country 
P.O. Box 34 
M o n r o v i a

Afrika-Verein 
Hamburg-Bremen e.V.
H a m b u r g  11 
Börse
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